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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1958

Norm

StVO §73

Rechtssatz

Ist eine am vorderen Teil eines Fuhrwerkes angebrachte Laterne von hinten nicht zu sehen, so genügt in jedem Falle

die Anbringung einer Blendlinse an Stelle einer Schlußlaterne.
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